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(Nr. 297.) Wahlgesetzfür den Reichstag des Norddeutschen Bundes. Vom 31. Mai 1869.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von PreußenJe

Vewkdnev im Namen des NorddeutschenVundes nach er o[ tek U jmmun
des Bundeskakhesund des Reichstages, was folgt-:

f g Z st g

§. 1.

Wählerfür den Reichsta des NorddeutfchenBandes ist "eder Norddeutsche
welcher das fünfundwani eFebensar urück el t t

· d ,

wo er seinenWohnsitzhåtgst
I h z g eg ha , m em Vundesstaate,

Z. 2. -

Für Personen des Soldatenstandesdes Heeres und der Marine ruht die

Berechtigungzum Wählen so lange, als dieselbensich bei der Fahne befinden.

, Z. 3.

Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen:
1) Personen, welche unter Vormundschaftoder Kuratel stehen;
2) Personen, über deren VermögenKonkurs- oder Fallit u and eri tl"

eröffnetworden ist und zwar währendder Dauer diesezsstKonkugrs-chod:2
Fallit - Verfahrens ;

»

( 3) Personen,welcheeine Armenunterstützungaus öffentlichenoder Gemeinde-
Mrtteln beziehen,oder im letztender Wahl vorhergegangenenJahre be-

4
zogen haben;

) Personen, denen in Folge rechtskräftigenErkenntnisses der Voll enu

dexstaatsbiirgerlichenRechte entzogenist, für die Zeit der EntzieZungk
sofern sie nicht m diese Rechte wieder eingesetztsind.

.

Jst der Vollgenußder staatsbürgerlichenRechte wegen politischer
Vergehenoder Verbrechenentzogen, so tritt die Berechtigungzum
Wahlen wiederem, sobald die außerdemerkannte Strafe vollstreckt,oder

durch Begnadigungerlassenist.
BundessGeseth 1869. 425 s. 4-

Ausgegebenzu Berlin den 9. Juni 1869.
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Z. 4.
-

-

Wählbarzum Abgeordnetenist im ganzen Bundesgebietejeder Norddeutsche,
welcher das fünsundzwanzigsteLebensjahr zurückgelegtund einem zum Bunde

gehörigenStaate seit mindestens einem Jahre angehörthat , sofern er nicht durch
die Bestimmungen in dem s. 3. von der Berechtigung zum Wählen aus-

geschlossenist.
Z 5

Jn jedemBundesstaate wird auf durchschnittlich100,000 Seelen derjenigen
Bevölkerungszahl,welche den Wahlen zum verfassunggebendenReichstage zu
Grunde gelegen hat, Ein Abgeordnetergewählt. Ein Ueberschußvon minde-
stens 50,0()0 Seelen der Gesammtbevölkerungeines Bundesstaates wird vollen

100,000 Seelen gleich gerechnet. Jn einem Bundesstaate, dessenBevölkerung
100,000 Seelen nicht erreicht, wird Ein Abgeordnetergewählt.

Demnach beträgt die Zahl der Ab eordneten 297 und kommen auf
Preußen 235, Sachsen 23, Hessen 3, s iecklenbursSchwerin S, Sachsen-
Weimar ·3, Mecklenburg-Strelitz1, Oldenburg 3, raunschweig3, Sachsen-
Meiningen 2, SachsetisAltenburg 1, Sachsen-Koburg-Gotha2, Anhalt 2,
Schwarzburg-Rudolstadt 1, Schwarzburg-Sondershausen1, Waldeck 1, Reuß
ältere Linie 1, Reuß jüngereLinie 1, Schaumburg-Lippe1, Lippe 1, Lunen-
burg 1, Lübeck 1, Bremen 1, Hamburg 3.

Eine Vermehrung der Zahl der Abgeordnetenin Folge der steigenden
Bevölkerungwird durch das Gesetzbestimmt. .

Z. 6.

Jeder Abgeordnetewird in einem besonderenWahlkreisegewählt.
Jeder Wahlkreis wird zum Zweckeder Stimmabgabe in kleinere Bezirke

getheilt, welchemöglichstmit den Ortsgemeinden zusammenfallensollen, sofern
nicht bei volkreichenOrtsgemeinden eine Unterabtheilungerforderlichwird.

Mit Ausschlußder Exklavenmüssendie Wahlkreise,sowie die Wahlbezirke
räumlichabgzegrenzt

und thunlichst abgerundet sein.
Ein undesgesetzwird die Abgrenzung der Wahlkreisebestimmen. Bis

dahin sind die gegenwärtigenWahlkreisebeizubehalten,mit Ausnahme derjenigen-
welche zur Zeit nicht örtlichabgegrenzt und zu einem räumlich-zusammenhängen-
den Bezirkeabgerundetsind. Diese müssenzum Zweckeder·nächstenallgemeinen
Wahlen gemäßder Vorschrift des dritten Absatzesgebildet werden.

Z. 7.

Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirkeausüben will,mußin demselben,
oder, im Falle eine Gemeinde in mehrere Wahlbezirkegetheilt ist, in einem der-
selben zur Zeit der Wahl seinen Wohnsitzhaben.

Jeder darf nur an Einem Orte wählen.

Z. 8.

In jedem Bezirkesind zum Zweckeder Wahlen Listenanzulegen,in welghete
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die zum WählenBerechtigtennach Zu- und Vornamen, Alter , Gewerbe und

Wohnort eingetragenwerden.
»

Diese Listen sind spätestensVier Wochen vor dem zur Wahl bestimmten
Tage zu Jedermanns Einsichtauszulegen,und ist dies zuvor unter Hinweisung
auf die Einsprachefristöffentlichbekanntzu machen. Einsprachengegen die Listen
sind binnen acht Tagen nach Beginn der Auslegung bei der Behörde, welche
die Bekanntmachung erlassenhat, aniubringenund innerhalb der nächstenvier-

zehn Tage zu erledigen, worauf die Distengeschlossenwerden. Nur diejenigen »

sind zfurd
Theilnahme an der Wahl berechtigt, welche in die Listen aufgenom-

men in .

Bei einzelnenNeuwahlen,welche innerhalb Eines Jahres nach der letzten
allgemeinenWahl stattfinden,bedarf es einer neuen Aufstellungund Auslegung
der Wahlliste nicht«

s. 9.

Die Wahlhandlung, sowie die Ermittelung des Wahlergebnisses, sind
öffentlich. »

-

Die·Funktion der Vorsteher, Beisitzerund Protokollführerbei der Wahl-
handlungm»den Wahlbezirkenund der Beisitzerbei der Ermittelung des Wahl-
ergebmssesM den Wahlkreisenist ein unentgeltlichesEhrenamt und kann nur

von Personen ausgeübtwerden, welchekein unmittelbares Staatsamt bekleiden.

Z. 10.

Das Wahlrechtwird in Person durch verdeckte,in eine Wahlurne nieder-

zulegendeStimmzettel ohne Unterschrift ausgeübt.
»

Die Stimmzettel müssenvon weißemPapier und. dürfen mit keinem

außerenKennzeichenversehensein.

§. 11.

Die Stimmzettel sind außerhalbdes»Wahllokals mit dem Namen des

Kandidatemwelchem der Wähler seine Stimme geben will, handschriftlichoder
Im Wege der Vervielfältigungzu versehen.

Z. 12.

» «

Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute Stimmenmehrheit aller
in einem WahlkreiseabgegebenenStimmen. Stellt bei einer Wahl eine absolute
lemmenmehrheitsich nicht heraus , so ist nur unter den zwei Kandidaten zu
wohlm- welchedie meisten Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheitentscheidetdas Loos.

§. 13.

Ueber djeGültigkeitoder Ungültigkeitder Wahlzettel entscheidetmit Vor-

behalt der Pkufkmgdes Reichstages allein der Vorstand des Wahlbezirkesnach
Stimmenmehrheitseiner Mitglieder

D· ie
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Die ungültigenStimmzettelsind zum Zweckeder Prüfungdurch den
Reichstag dem Wahlprotokollbeizufügen.Die gültig befundenen bewahrt der
Vorsteher der Wahlhandlung in dem Wahlbezirkeso lange versiegelt, bis der
Reichstag die Wahl definitiv gültig erklärt hat.

Z. 14.

Die allgemeinenWahlen sind im ganzen Bundesgebiete an dem von dem
BundespräsidiumbestimmtenTage vorzunehmen.

s. 15.

Der Vundesrath ordnet das Wahlverfahren, soweit dasselbenicht durch
das gegenwärtigeGesetzfestgestelltworden ist, durch ein einheitliches,für das

ganze VundesgebietgültigesWahlreglement.
Dasselbe kann nur unter Zustimmung des Reichstagesabgeändertwerden.

§. 16.

Die Kosten für die Druckformulare zu den Wahlprotokollenund für die
Ermittelung des Wahlergebnissesin den Wahlkreisenwerden von den Bundes-
staaten, alle übrigenKosten des Wahlverfahrens werden von den Gemeinden
getragen.

§ 17

Die Wahlberechtigten haben das Recht, zum Betrieb der den Reichstag
betreffendenWahlangelegenheitenVereine zu bilden und in geschlossenenRäumen

, unbewaffnet öffentlicheVersammlungenzu veranstalten.
Die Bestimmungender Landesgesetzeüber die Anzeigeder Versammlun-

gen und Vereine, sowie über die Ueberwachungderselben,bleiben unberührt

Z. 18.

Das geenwärtigeGesetz tritt bei der ersten nach dessenVerkündigung
statt ndenden euwahl des Reichstagesin Kraft. Von dem nämlichenZeit.
pun te an verlieren alle bisherigenWahlgesetzefür den Reichstag nebst den dazu
erlassenenAusführungsgesetzemVerordnungenund Reglementsihre Gültigkeit

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes-Jnsiegel.

GegebenSchloß Babelsberg, den 31. Mai 1869.

·

(l«. s.) Wilhelm
«

Gr. v. BismarcksSchönhanssen
—

.
,

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers«

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimen ObersHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).


